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Verband Hessischer Fischer e.V. ∙ Rgst Nord ∙ Postfach 42 02 53 ∙ 34071 Kassel 
 

  

Jugend 

Regionalgeschäftsstelle Nord 
 
Telefon:  01520-9533547 
eMail: vhf-kassel@hessenfischer.net 
Internet: www.hessenfischer.net 
 
Bankverbindung 

Deutsche Bank Wiesbaden 
IBAN:  DE07 5107 0024 0030 0145 00 
BIC: DEUTDEDB510 

An alle 
Jugendwarte/Innen 
und VHF-Mitglieder 
 
Jugendzeltlager vom 14.08. – 16.08.2026 beim Angelsportverein 1957 Assenheim e. V.  
 

Sehr geehrte Jugendwarte/Innen, 
Sehr geehrte VHF-Mitglieder, 
 
wir wollen gemeinsam angeln und laden hiermit zum Jugenzeltlager in Assenheim ein.  
 
 
Dauer der Veranstaltung:   14.08.2026 bis 16.08.2026 
 

Treffpunkt:                                Angelsportverein 1957 Assenheim. V., 
61194 Niddatal 
Navigation: in Google maps ASV 1957 Assenheim 
                   eingeben 

 
Teilnehmer:                               Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren. 
  Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 35 Personen.  

 
 

Teilnehmergebühr:       Die Teilnehmergebühr beträgt 20 € und beinhaltet 
Essen und Getränke (Wasser und Apfelschorle), 
sowie die Anmietung des Vereinshauses und die 
Entnahme der gefangenen Fische. Die restlichen 
Kosten übernimmt der Verband Hessischer Fischer  

 
Meldefrist: Bis 01.08.2026 mit allen beigefügten Formularen an 

vhf-kassel@hessenfischer.net zurücksenden. 
Bitte denken Sie an die Bescheinigung über die 
Zahlung der Fischereiabgabe der Jugendlichen. 

 
Gewässer: stehendes Gewässer, max. 2,50 m tief,  

guter Fischbestand 
 
Angelruten und Angelart: Es darf mit einer Handangel geangelt werden. Die 

Angelart ist freigestellt.  
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Zum Fang zugelassene Fische:  Alle maßigen Fische, die keine Schonzeit haben. 

Bitte die gesetzliche Schonzeit und das Fangfenster 
beachten. 

 
 
Behandlung des Fanges:  Gefangene Fische sind waidgerecht zu behandeln, 

sofort zu betäuben und durch sichtbaren Herzstich zu 
töten. Sie sind in geeigneten Behältnissen bis zur 
Versorgung zu bewahren. Der Fang ist Eigentum der 
Fänger. Untermaßige Fische oder solche, die 
Schonzeit haben, sind sofort nach dem Fang 
schonend in das Gewässer zurückzusetzen. 
 

 
Zugelassene Köder: Alle Natur- und Kunstköder sind zugelassen, alles was 

gesetzlich erlaubt ist. Köderfische nach Absprache mit 
dem Verein.  
 

 
Anfütterungsmaterial: 1 Liter/1 Kilo Futter einschließlich aller Beimengungen 

ist erlaubt. 
 
 
 
Noch Fragen?     Alexander Zisewski, a.zisewski@hessenfischer.net 

Telefon: 0160-4047243 oder bei der 
Regionalgeschäftsstelle Kassel:  
Telefon: 01520-9533547 

 
 
Der Verband Hessischer Fischer e.V. und ich freuen uns auf Ihr Kommen und eine erlebnisreiche 
Zeit am Wasser. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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